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Die Haftung des Vereins und seiner Leitungsorgane
A
Einleitung und der Begriff des Vereins

In Deutschland existierten im Jahr 2003 ungefähr 100.000 Sportvereine mit fast 30 Mio. Mitgliedern
. Hierzu kommt noch einmal eine Vielzahl anderer Freizeitvereine im Kultur-, Sozial- und Umweltbereich. Dies zeigt die enorme Bedeutung der Rechtsform des Vereins im Alltag. Doch welche Rechte und Pflichten ergeben sich für die Beteiligten daraus? In dieser Arbeit soll speziell die Haftung des Vereins und seiner Leitungsorgane näher untersucht werden. Bevor jedoch auf die haftungsrechtlichen Gesichtspunkte eingegangen wird, ist zunächst die Frage zu klären, was überhaupt unter einem Verein zu verstehen ist. 

Allgemein ist ein Verein ein auf Dauer angelegter, körperschaftlich organisierter Zusammenschluss von Personen zu einem gemeinsamen Zweck
. Zu unterscheiden ist zwischen dem nichtwirtschaftlichen (§ 21 BGB
) und dem wirtschaftlichen Verein 
(§ 22). Ist der Vereinszweck „auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb“ gerichtet, d.h. der Verein bietet auf einem Markt planmäßig in unternehmerischer Funktion dauerhaft Leistungen gegen Entgelt an, so handelt es sich um einen wirtschaftlichen Verein
. Der nichtwirtschaftliche Verein (Idealverein) ist eine Negation des wirtschaftlichen Vereins. Er liegt allerdings auch dann vor, wenn ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb im Rahmen einer ideellen Zielsetzung lediglich Nebenzweck ist (Nebenzweckprivileg)
. Ob die wirtschaftliche Betätigung von Sportvereinen (vor allem im Fußball) mit Spielertransfers und Ablösesummen, Werbeverträgen und dem Verkauf von Fanartikeln noch durch das Nebentätigkeitsprivileg gedeckt ist, erscheint zweifelhaft, wird aber von der Praxis bejaht
. Der nichtwirtschaftliche Verein erlangt durch Eintragung in das Vereinsregister Rechtsfähigkeit und ist damit „eingetragener Verein“ (e.V.). Die Gründungsmitglieder (mindestens sieben) müssen eine Satzung errichten. Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. Der Vorstand ist für die Geschäftsführung und Vertretung des Vereins zuständig. Seine Vertretungsmacht kann nur durch Satzung eingeschränkt werden (§ 26 II 2). In der Mitgliederversammlung werden grundsätzlich alle Angelegenheiten durch Beschlussfassung geordnet (§ 32).

B.
Die Haftung des Vereins gegenüber Dritten

I.
Deliktische Haftung

1. Die Haftung des Vereins für Eigendelikte der verfassungsmäßig berufenen Vertre-

    ter gem. § 31

a. Inhalt sowie Sinn und Zweck des § 31

Gemäß § 31 ist der Verein für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vorstandes oder ein anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter durch eine in Ausführung der ihm zustehenden Verrichtungen begangene, zum Schadensersatz verpflichtende Handlung einem Dritten zufügt. Aus der Entstehungsgeschichte des BGB ergibt sich, dass hinter § 31 eine Gerechtigkeitsabwägung steht
. Der Verein ist zwar rechtsfähig, aber erst durch das Verhalten bestimmter natürlicher Personen wird er handlungsfähig. Weil der Verein damit die Vorteile aus dieser Tätigkeit der Person ziehen kann, soll er auch die entsprechenden Lasten tragen müssen. Der Verein als juristische Person soll deswegen für das Verhalten seiner Organe in all den Fällen haften, in denen eine natürliche Person bei gleichem Tatbestand auch haften müsste. 

b. Funktionsweise des § 31

Nach überwiegender Ansicht
 ist § 31 keine haftungsbegründende, sondern eine haftungszuweisende Norm. Daher setzt sie eine zum Schadensersatz verpflichtende Handlung eines Organs bzw. eines Organwalters voraus. Der jeweilige Haftungstatbestand muss in dessen Person voll erfüllt sein
. Der Verein kann dann im Wege eines gesetzlichen Schuldbeitritts neben dem Organwalter haftbar gemacht werden
, d.h. die deliktische Haftung des Vereins ist akzessorisch.

c. Die einzelnen Haftungsvoraussetzungen

aa. Personenkreis

Zum Personenkreis, deren Haftung dem Verein über § 31 zugewiesen wird, gehört zunächst der Vorstand. Auch bereits ausgeschiedene, aber noch im Vereinsregister eingetragene, Vorstände sowie sog. faktische Vorstände
 fallen unter den Begriff des Vorstands
. Andere verfassungsmäßig berufene Vertreter i.S.d. § 31 sind die organschaftlich kraft Satzungsermächtigung bestellten „besonderen Vertreter“ nach § 30
. 

Die Rechtsprechung hat den Anwendungsbereich des verfassungsmäßig berufenen Vertreters weit ausgedehnt. Demnach sind verfassungsmäßig berufene Vertreter „nicht nur Personen, deren Tätigkeit in der Satzung der juristischen Person vorgesehen ist; auch brauchen sie nicht mit rechtsgeschäftlicher Vertretungsmacht ausgestattet zu sein. Es braucht sich auch nicht um einen Aufgabenbereich innerhalb der geschäftsführenden Verwaltungstätigkeit der juristischen Person zu handeln. Vielmehr genügt es, dass dem Vertreter durch die allgemeine Betriebsregelung und Handhabung bedeutsame, wesensmäßige Funktionen der juristischen Person zur selbstständigen eigenverantwortlichen Erfüllung zugewiesen sind, dass er also die juristische Person auf diese Weise repräsentiert“
. Grund für diese Ausdehnung des Anwendungsbereichs von § 31 war die wegen der Exkulpationsmöglichkeit des § 831 I 2 als zu schwach empfundene Haftung des Vereins für sonstige Hilfspersonen nach § 831
. Auf eine formale Bestellung zu besonderen Vertretern i.S.d. § 30 kommt es nicht an. Somit haftet der Verein auch für Personen mit vergleichsweise verantwortungsvollen Funktionen (z.B.: Geschäftsführer, Geschäftsstellenleiter, Leiter einer Vereinsabteilung), die sie für die Öffentlichkeit als Repräsentanten des Vereins erscheinen lassen
. Ob dies wie von der Rechtsprechung über eine erweiterte Auslegung des Begriffs „verfassungsmäßiger Vertreter“ oder über eine Analogie zu § 31 zu begründen ist, ist umstritten, wobei gute Argumente für eine Analogie sprechen
. 

Ebenfalls strittig ist, ob der Verein unter bestimmten Voraussetzungen auch für ein drittschädigendes Verhalten eines selbstständigen Unternehmers aus § 31 analog haftet. In einer neueren Entscheidung
 hat der BGH den Anwendungsbereich des § 31 noch weiter ausgedehnt. Die Entscheidung wird von Reuter so gedeutet, dass die juristische Person nicht mehr nur für Arbeitnehmer mit Leitungsfunktion aus §§ 30, 31 (analog) haftet, sondern sogar für selbstständige Unternehmer, wenn diese mit der Wahrnehmung ausgelagerter Funktionen der juristischen Person betraut sind
. Maßgebend dafür soll jetzt allein die Zugehörigkeit zur Außendienstorganisation sein
. Übertragen auf den Verein bedeutet dies, wenn z.B. die Leitung einer Abteilung nicht einem Vereinsangestellten, sondern einem selbstständigen Sportmanager übertragen wird, dass der Verein ebenso wie im Fall des vereinseigenen Repräsentanten nach § 31 analog haften müsste. Jedoch lässt der speziell gelagerte Sachverhalt, den der BGH zu beurteilen hatte, kaum den allgemeinen Schluss zu, die Haftung für einen derartigen Handelsvertreter sei nach den §§ 30, 31 alleine von dessen Zugehörigkeit zur Außendienstorganisation abhängig. So kommt es nach dem BGH entscheidend darauf an, ob der Handelsvertreter die juristische Person repräsentierte
. Dies wird beim Verein nur selten der Fall sein; der Sportmanager müsste hier nach außen hin als Vereinsangestellter und nicht als Selbstständiger auftreten.

Entweder unmittelbare oder entsprechende Anwendung findet § 31, wenn Vereinsorgane wie die Mitgliederversammlung oder der Aufsichts- und Verwaltungsrat, die an sich für den Innenbereich zuständig sind, einen Schaden bei einem Dritten verursachen
.

Für ein drittschädigendes Verhalten von einfachen Vereinsmitgliedern haftet der Verein, abgesehen von § 831, nicht. Eine Haftung wäre zum einen nicht unter den Wortlaut des 
§ 31 zu subsumieren, zum anderen scheidet eine analoge Anwendung mangels vergleichbarer Interessenlage aus, da der Gedanke des Vorteil-Nachteil-Ausgleichs
 hier nicht passt.

bb. Das Handeln „in Ausführung der ihm zustehenden Verrichtung“

Der Vorstand muss bei der schädigenden Handlung in Ausführung der ihm zustehenden Verrichtungen, also in „amtlicher“ Eigenschaft und nicht als Privatperson, gehandelt haben. Die Rechtsprechung fordert einen engen objektiven Zusammenhang  zwischen dem schädigenden Verhalten und solchen Maßnahmen, die noch als Ausführungen von Verrichtungen angesehen werden können, welche der zugewiesene Geschäftsbereich allgemein mit sich bringt
. Überschreitet der Vorstand seine Vertretungsmacht, ohne dass das Handeln außerhalb des übertragenen Wirkungskreises (Aufgabenbereiches) liegt, kann sich der Dritte nur an den Vorstand persönlich als „Vertreter ohne Vertretungsmacht“ nach § 179 halten
. Ist mit dem Verhalten des Vorstandes zugleich der Tatbestand einer unerlaubten Handlung erfüllt, so bleibt die Haftung des Vereins nach § 31 unberührt
. Freilich bleibt zu prüfen, ob bei der Überschreitung der Vertretungsmacht des handelnden Vereinsorgans das schadenauslösende Verhalten so sehr außerhalb seines Aufgabenbereiches liegt, dass der enge objektive Zusammenhang zwischen dem schädigenden Verhalten und dem allgemeinen Rahmen der dem Vertreter übertragenen Obliegenheit nicht mehr erkennbar ist. 

cc. Anspruchsberechtigte - der „Dritte“ i.S.d. § 31

Dritte sind alle außerhalb des Vereins stehenden natürlichen und juristischen Personen, sowie Gemeinschaften, soweit sie Träger von Rechten und Inhaber von Rechtsgütern sein können
. Auch ein Vereinsmitglied kann Gläubiger der Organhaftung sein
, wohingegen eine Anspruchsberechtigung von Vereinsorganen abzulehnen ist, da ein Organ nicht selbst Inhaber eines Anspruchs sein kann
. Organwalter, welche Träger der Rechte und Pflichten des Organs sind, können „Dritte“ i.S.d. § 31 und somit anspruchsberechtigt sein, wenn die geschädigte Organperson (wie etwa das Mitglied eines mehrgliedrigen Vorstandes) an der Schädigung weder beteiligt noch sonst für sie nach der Satzung, Vereinsordnung oder Ressortverteilung verantwortlich war
. Alle Überlegungen, auch das für die Schädigung (mit-)verantwortliche Organmitglied könne zum Kreis der „Dritten“ gehören
, sind mit dem eindeutigen Wortlaut des § 31 nicht vereinbar
. Zudem spricht auch der allgemeine Rechtsgrundsatz, dass sich niemand auf sein eigenes unrechtes Tun zu seine Gunsten berufen kann, gegen die Einbeziehung des für die Schädigung 
(mit-)verantwortlichen Organmitglieds.

2.
Verkehrspflichthaftung des Vereins

Es ist allgemein anerkannt, dass auch juristische Personen Träger von Verkehrspflichten sein können
. Solche Verkehrssicherungspflichten ergeben sich durch die Schaffung, Erhaltung und Kontrolle einer Gefahr für andere. Häufigste Verkehrssicherungspflicht ist die Einstandspflicht für die Sicherheit des eigenen Bereichs. Hierunter fällt z.B. die Verantwortung für die Sicherheit von Sportstätten, sodass von diesen keine vermeidbaren Gefahren für Benutzer und Zuschauer ausgehen
. Des Weiteren ergeben sich Verkehrssicherungspflichten aus der Übernahme einer Aufgabe
 oder aus Ingerenz. Da der Verein für sich genommen jedoch handlungsunfähig ist, ist die Erfüllung der Verkehrspflicht durch das Treffen geeigneter organisatorischer Maßnahmen Sache des Vorstandes
. 

Trifft die Verkehrspflicht nicht nur den Verein, sondern auch den Organwalter persönlich und verletzt Letzterer diese Pflicht, so haftet der Verein gem. §§ 31, 823 I für das Eigendelikt des Organwalters. 

Ist aber nur der Verein Träger der Verkehrspflicht und der Organwalter macht sich einer Pflichtverletzung schuldig, so werden unterschiedliche Ansichten vertreten, wie sich trotzdem eine Verkehrspflichthaftung des Vereins konstruieren lässt. 

Einige fordern, die Verkehrspflicht der juristischen Person müsse auch als eine solche des Organwalters gedacht werden
, andere gehen noch weiter und sehen in § 31 einen gesetzlichen Schuldbeitritt. So sei die Verkehrspflicht der juristischen Person auch immer eine des Organwalters
. 

Einige sehen in dem Verhalten des Organwalters ein Verhalten der juristischen Person selbst (sog. Organtheorie), sodass Träger der Verkehrspflicht und Handelnder die juristische Person selbst sei
.

Im Ergebnis kommen die aufgeführten Meinungen jedoch alle zu dem Schluss, dass eine Verkehrspflichthaftung des Vereins auch dann besteht, wenn nur der Verein Träger dieser Verkehrspflicht ist und der Organwalter eine Pflichtverletzung begeht.

3. Die Geschäftsherrenhaftung nach § 831

Da nur bedeutsame und wesensmäßige Funktionen des Vereins von Organen und anderen verfassungsmäßig berufenen Vertretern ausgeübt werden, können sonstige Aufgaben unter dieser Schwelle von anderen Vereinsmitgliedern oder Dritten übernommen werden. Diese handeln dann als Verrichtungsgehilfen für den Verein als Geschäftsherrn. Der Verrichtungsgehilfe ist dadurch gekennzeichnet, dass er mit Wissen und Wollen des Geschäftsherrn weisungsabhängig in dessen Interessenkreis tätig wird
. Dies unterscheidet ihn auch von den besonderen Vertretern und Repräsentanten im Verein.

Der Verein muss sich die Schädigung eines Dritten durch das Fehlverhalten seines Verrichtungsgehilfen nicht nach § 31 - und damit ohne Exkulpationsmöglichkeit - zurechnen lassen. Vielmehr haftet er nur nach § 831 I. Auf ein Verschulden des Verrichtungsgehilfen kommt es dabei nicht an, da § 831 eine Haftung für eigenes Verschulden des Geschäftsherrn begründet
. Der Verein haftet also für eine tatbestandsmäßige rechtswidrige unerlaubte Handlung des Verrichtungsgehilfen aus § 831 I, wenn er nicht nachweisen kann, dass seine Organwalter bei der Auswahl, der Beschaffung und Leitung des Verrichtungsgehilfen kein Verschulden getroffen hat (§ 831 I 2). 

Des Weiteren muss ein innerer sachlicher Zusammenhang zwischen Ausführung der Verrichtung und der Schädigung erfolgen, damit Schäden, die lediglich bei Gelegenheit erfolgt sind, ausgeschlossen werden. Somit kann die Exkulpation auch dadurch gelingen, dass die fehlende Kausalität zwischen Auswahl-, Leitungs- oder Überwachungsverschulden und Schaden nachgewiesen wird.

4. Gefährdungshaftung

Bei eingetragenen nichtwirtschaftlichen Vereinen kommt auch eine Gefährdungshaftung wie etwa nach § 7 StVG (Halterhaftung bei Kfz) oder § 833 S.1 (Luxustiere) in Betracht. Umstritten ist nur, wie diese konstruiert wird. Manche wollen auch hier § 31 heranziehen
. Dies erscheint allerdings überflüssig, da der Verein selbst (ohne ein individuelles Verhalten einer natürlichen Person) Halter eines Kfz oder eines Luxustieres sein kann und die §§ 7 StVG und 833 S.1 somit direkt eingreifen
.

5. Haftung für Organisationsmängel

Der Verein haftet schließlich, wenn ein Organisationsmangel gegeben ist. Dabei ist zwischen betrieblichem und körperschaftlichem Organisationsmangel zu unterscheiden. Ein betrieblicher Organisationsmangel liegt vor, wenn das zuständige Organ es pflichtwidrig versäumt hat, den Vereinsbetrieb nach bestmöglichen Grundsätzen zu organisieren
. In aller Regel wird dann aber auch eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht dadurch gegeben sein, dass die Mitarbeiter nicht sorgfältig ausgewählt, angeleitet oder überwacht wurden. Der Verein ist bei einer Verletzung der Organisationspflicht für die dadurch eingetretenen Schäden nach § 823 I verantwortlich
. Unter einem körperschaftlichen Organisationsmangel versteht man die Verpflichtung des Vereins, den Gesamtbereich seiner Tätigkeit so zu organisieren, dass für alle wichtigen Aufgabengebiete ein verfassungsmäßiger Vertreter zuständig ist
. Wird trotzdem ein Nichtorgan mit solchen Aufgaben betraut, so liegt ein körperschaftlicher Organisationsmangel vor, der eine Haftung gem.
§§ 823, 31 begründen kann
.

II.
Die Haftung des Vereins aus bestehenden Rechtsverhältnissen

1. Die Haftung aus Verträgen 

Der Verein kann zwar als juristische Person Vertragspartei sein, da er aber nicht selbst handlungsfähig ist, braucht er natürliche Personen, um Verträge abzuschließen. Dies sind zuerst die Mitglieder des Vorstands und die besonderen Vertreter nach § 30; es können aber auch alle Personen sein, die mit rechtsgeschäftlicher Vertretungsmacht (vgl. 
§ 166 II 1) ausgestattet sind. Wenn es zu Vertragsverletzungen und Schadenersatzansprüchen gegen den Verein kommt (etwa durch Verzug gem. §§ 280, 281, 286) stellt sich die Frage, wie dies dem Verein zugerechnet werden soll. Hat dies über § 278 oder § 31 zu geschehen? Dies ist insoweit bedeutsam, als bei einer Zurechnung nach § 278 die Haftung wegen Vorsatzes bereits im Voraus gem. §§ 278 S. 2, 276 III ausgeschlossen werden kann, wohingegen dies bei einer Zurechnung über § 31 nicht der Fall wäre, da hier 
§ 278 S. 2 keine Anwendung fände. 

Für einfache Verrichtungsgehilfen gilt § 278, da hier die Norm des § 31 ohnehin nicht anwendbar ist. 

Bei Verfassungsmäßigen Vertretern sehen einige in § 31 eine den § 278 verdrängende Spezialregelung
. 

Andere hingegen begründen die Zurechnung über § 278 damit, dass das für den Verein fremde Verhalten der Vereinsorgane diesem erst zugerechnet werden müsse
. Dagegen spricht aber der Wortlaut des § 31, wonach der Verein für alle zum Schadensersatz verpflichtenden Handlungen eines verfassungsmäßig berufenen Vertreters, und zwar unabhängig davon, ob sie im rechtsgeschäftlichen oder außerrechtsgeschäftlichen Bereich begangen worden sind, haftet
. In § 31 eine gegenüber § 278 speziellere Regelung zu sehen, erscheint daher vorzugswürdig.

2. Haftung aus sonstigen Rechts-/Schuldverhältnissen 

Für sonstige Schuldverhältnisse (etwa vorvertragliche Schuldverhältnisse) gilt das zur Haftung aus Verträgen Gesagte entsprechend. Auch das Mitgliedschaftsverhältnis des Vereins zu seinen Mitgliedern ist ein sonstiges Rechtsverhältnis
, bei dessen Verletzung den Verein Schadensersatzpflichten treffen können.

Des Weiteren hat ein unentgeltlich tätiges Vereinsmitglied einen Anspruch auf Erstattung eines bereits geleisteten Schadensersatzes und Freistellung von weiteren Schadensersatzverpflichtungen, wenn dieses Vereinsmitglied ehrenamtlich eine Vereinsaufgabe übernimmt und sich bei der Durchführung der Aufgabe schadenersatzpflichtig macht
. Anspruchsgrundlage für die Haftungsfreistellung sei eine entsprechende Anwendung des 
§ 670, da zwischen Mitglied und Verein ein Geschäftsbesorgungsverhältnis besonderer Art bestehe
.

III.
Weitere Fälle der Haftung des Vereins

Hierunter fallen etwa die Notstandshaftung nach §§ 228, 904, sowie die Haftung bei irrtümlicher Selbsthilfe aus § 231. Weiter können wegen Lärm auf den unmittelbaren Nachbarn, aber auch gegen schädigende Beeinträchtigungen der Natur Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche nach den §§ 1004, 862, 906 bestehen
. Schließlich können den Verein eine Vielzahl von steuerlichen Pflichten treffen. So haftet nach § 70 I AO bei vorsätzlichen oder fahrlässigen Steuerverkürzungen neben dem Vorstand auch der Verein als Gesamtschuldner. Ist der Verein berechtigt, Spenden entgegenzunehmen und Spendenbescheinigungen auszustellen, so haftet der Verein nach § 10b IV EStG, wenn eines seiner Organe vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Bescheinigung ausstellt oder wenn die Zuwendung nicht zu den in der Bestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet wird
.

IV.
Möglichkeiten der Haftungsbeschränkung

Es liegt natürlich im Interesse des Vereins, die oben dargestellten Haftungsrisiken zu begrenzen und zu minimieren. Hierfür sind verschiedene Möglichkeiten denkbar.

1. Beschränkung der sich über § 31 (analog) ergebenden Haftung

a. Beschränkung der Haftung durch Vereinssatzung oder Vereinsordnung

Zunächst könnte die Haftung des Vereins durch eine Regelung in der Vereinssatzung beschränkt oder ausgeschlossen werden. Gegenüber außen stehenden Dritten ist eine solche Regelung aber unbestritten nicht möglich, da § 31, wie sich aus dem Umkehrschluss des 
§ 40 ergibt, nicht abbedungen werden kann
. Ob den eigenen Vereinsmitgliedern gegenüber durch Satzung die Haftung beschränkt werden kann, ist umstritten
. 

Dafür spreche, dass das Wort „Dritter“ in § 31 auf eine drittschützende Wirkung hinweise
. Weiter seien Vereinsmitglieder, welche die Satzung kennen und aus freien Stücken dem Verein angehören, nicht in gleichem Maße schutzbedürftig wie außen stehende Dritte
. 

Das erste Argument vermag nicht zu überzeugen, da Vereinsmitglieder ja auch unstreitig „Dritte“ i.S.d. § 31 sein können. Und auch das zweite Argument scheint nur auf den ersten Blick zwingend. Bei dieser Argumentation wird nämlich außer Acht gelassen, dass es auch Vereine gibt, bei denen eine Zwangsmitgliedschaft besteht, oder denen man zur Berufsausübung beitreten muss
. Es gibt keinen Grund dafür, warum diese Mitglieder schlechter gestellt werden sollen als außen stehende Dritte. Vielmehr ist davon auszugehen, dass Vereinsmitglieder, welche auch geschädigte Dritte i.S.d. § 31 sein können, unter den Schutzbereich des § 40 fallen und somit ein satzungsmäßiger Ausschluss des § 31 nicht möglich ist.

Wenn durch Satzung § 31 nicht abbedungen werden kann, dann geht dies bei einer Vereinsordnung/Nebenordnung erst recht nicht, da diese im Rang unterhalb einer Satzung steht.

b. Haftungsbeschränkung durch individualvertragliche Vereinbarung

Aus § 40 lässt sich lediglich die satzungsmäßige Unabdingbarkeit des § 31 ableiten, wohingegen eine individualvertragliche Beschränkung oder Begrenzung der Haftung grundsätzlich zulässig ist
. Dem sind allerdings Grenzen gesetzt.

Da § 278 im rechtsgeschäftlichen Bereich für Vorstandsmitglieder, verfassungsmäßige Vertreter und Repräsentanten keine Anwendung findet, liegt die äußerste Grenze für einen individualvertraglichen Haftungsausschluss in § 276 III. Demnach ist ein Ausschluss der Haftung für vorsätzliches Verhalten im Voraus nicht möglich. Insoweit wäre auch eine summenmäßige Begrenzung der Haftung unzulässig
. Der Verein kann also grundsätzlich sowohl seinen Mitgliedern wie auch Außenstehenden gegenüber die Haftung für fahrlässiges Verhalten seiner Organwalter und Repräsentanten beschränken. Dabei müsse aber im Einzelfall in eine alle Umstände berücksichtigende umfassende Interessenabwägung das Gebot von Treu und Glauben (§ 242) wie auch die Problematik der Sittenwidrigkeit (§ 138 I) miteinbezogen werden
, sodass im Einzelfall ein Haftungsausschluss für grobe Fahrlässigkeit nichtig sein kann. Des Weiteren sind die speziellen Regelungen der §§ 619, 702a; 8a II StVG und 7 HaftPflG zu berücksichtigen. In jedem Fall müssen einzelvertragliche Haftungsbeschränkungen klar und eindeutig formuliert sein; im Zweifel sind sie eher eng und gegen denjenigen auszulegen, der die Haftung abbedingen will
.

Die Haftung kann auch stillschweigend, zum einen konkludent (hierfür müssen aber konkrete Anhaltspunkte gegeben sein), zum anderen durch ergänzende Vertragsauslegung, ausgeschlossen werden
. Jedoch müsste im letzteren Fall der Schädiger, wäre die Lage vorher besprochen worden, einen Haftungsausschluss vom Geschädigten gefordert haben, den dieser billigerweise nicht hätte ablehnen dürfen
. Die Annahme einer stillschweigenden Haftung kommt nur bei einfacher Fahrlässigkeit in Betracht
. Es sind strenge Anforderungen hierfür zu stellen. 

Die individualvertragliche Haftungsbeschränkung umfasst regelmäßig auch die Beschränkung der deliktischen Haftung
.

c. Haftungsbeschränkung durch AGB

Die Vorschriften der §§ 305 ff. gelten gegenüber außen stehenden Dritten uneingeschränkt. Regelt der Verein hingegen seine Beziehungen zu den Mitgliedern durch Satzung oder Nebenordnung (korporative Regelungen), so finden aufgrund der Bereichsausnahme des § 310 IV 1 die §§ 305 ff. keine Anwendung
. Vielmehr sind die allgemeinen Anforderungen und Grenzen, also insbesondere der §§ 276 II, 242, 138 zu beachten. Anders verhält sich dies, wenn der Verein seine Beziehung zu den Mitgliedern durch einen schuldrechtlichen Vertrag gestaltet
. Hier sind die §§ 305 ff. uneingeschränkt anwendbar, die AGB unterliegen der Inhaltskontrolle der §§ 307 ff. Für formularmäßige Haftungsklauseln ist insbesondere § 309 Nr. 7 zu beachten. Diese Vorschrift gilt unmittelbar für alle vertraglichen Ansprüche und wird auch (analog) auf Ansprüche aus Delikt angewandt
. Die Grenze des § 276 III (zwingendes Recht) gilt es auch hier als Erstes zu beachten, da eine Prüfung der (Vertrags-) Klausel nach § 309 nur stattfindet, wenn die Klausel vom dispositiven Recht abweicht. Damit kann die Haftung für ein vorsätzliches Verhalten der Organwalter oder Repräsentanten nicht im Voraus ausgeschlossen oder begrenzt werden.

aa. Klauselverbot des § 309 Nr. 7a

Gemäß § 309 Nr. 7a kann der Verein als Verwender der AGB seine Haftung aus § 31 bezüglich einer Schädigung von Leben, Körper oder Gesundheit anderer durch ein Verhalten seiner Organwalter oder Repräsentanten weder vertraglich noch deliktisch wirksam durch AGB ausschließen oder begrenzen. Dies hat zur Folge, dass etwa eine Klausel wie „der Verein haftet nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Körperschäden“ unwirksam ist.

bb. Klauselverbot des § 309 Nr. 7b

§ 309 Nr. 7b regelt Schäden, die sich nicht auf das Leben, den Körper oder die Gesundheit beziehen. Hier ist ein Ausschluss oder die Begrenzung der Haftung auf einfache Fahrlässigkeit möglich. Unter den Begriff der Begrenzung fallen dabei Beschränkungen der Höhe des Anspruchs, der Ausschluss bestimmter Schäden, die Verkürzung der Verjährungsfrist, die Vereinbarung einer Ausschlussfrist, die Abbedingung von Sorgfaltspflichten des Verwenders und die Übertragung eines Risikos allein auf den Vertragspartner
.

cc. Zu beachten ist, dass eine/ein Haftungsbegrenzung/-ausschluss auch gegen § 307 I, II, welcher im Verhältnis zu § 309 einen Auffangtatbestand darstellt, verstoßen kann. So besteht die Möglichkeit, dass eine nach § 309 Nr. 7b zulässige Haftungsbefreiung für einfache Fahrlässigkeit durchaus noch nach § 307 I, II unwirksam sein kann. Wann dies der Fall ist, muss anhand der Umstände des Einzelfalls beantwortet werden
.

Folge eines Verstoßes gegen die §§ 309 Nr. 7, 307 I, II ist grundsätzlich die Unwirksamkeit der Gesamtklausel
. Etwas anderes gilt dann, wenn nur ein Teil unwirksam ist und dieser aus sich heraus verständlich bleibt und eine inhaltlich vom Rest teilbare Bestimmung enthält, d.h. er muss einfach „weggestrichen“ werden können
.

2. Haftungsbeschränkung, soweit sich die Haftung des Vereins nicht über § 31 ergibt.

a.  Haftung für Erfüllungsgehilfen nach § 278 S. 1 2. Var.

Hier ist bei Haftungsbeschränkungen im Unterschied zu §§ 31, 276 I vor allem § 278 S. 2 zu beachten. § 276 III findet keine Anwendung, sodass auch ein Haftungsausschluss für vorsätzliches Verhalten der Erfüllungsgehilfen im Voraus möglich ist. 

aa. Beschränkung der Haftung durch Satzung

Im Gegensatz zur Haftung aus § 31 kann der Verein seine Haftung für Erfüllungsgehilfen aus § 278 S. 2. Var. gegenüber seinen Mitgliedern grundsätzlich durch Satzung ausschließen, da § 40 die Satzungsfestigkeit des § 31 und nicht die des § 278 bestimmt. Allerdings gelten auch hier Einschränkungen. So sind zwingende Normen wie §§ 619, 702a; 8a II StVG; 7 HaftPflG sowie die allgemeinen Grenzen der Privatautonomie
 zu beachten. Demnach ist zu prüfen, ob ein Haftungsausschluss gegen die Guten Sitten (§138) oder gegen Treu und Glauben (§ 242)
 verstößt. So wird z.B. eine satzungsmäßige Beschränkung der Haftung für Erfüllungsgehilfen für Vorsatz bei Personenschäden regelmäßig sittenwidrig sein. Dies hat zur Folge, dass die Satzung grundsätzlich wirksam bleibt (§ 139 ist auf Satzungen nicht anwendbar
) und an die Stelle der nichtigen Einzelregelung dispositives Gesetzesrecht tritt.

bb. Individualvertragliche Haftungsbeschränkung

Der Verein kann seine Haftung für Erfüllungsgehilfen aus § 278 S. 1 2. Var. seinen Mitgliedern wie auch außen stehenden Dritten gegenüber durch individualrechtliche Vereinbarung beschränken
. Auch hier sind selbstverständlich die spezialgesetzlichen Normen und die Schranken der §§ 138, 242 zu beachten. Im Zweifel sind die Haftungsbeschränkungen eher eng und gegen den auszulegen, der die Haftung abbedingen will.

cc. Beschränkung der Haftung durch AGB

Haftungsbeschränkungen durch AGB sind gegenüber Mitgliedern und Außenstehenden möglich, wobei die Grenzen aus §§ 305 ff., insbesondere die inhaltlichen Schranken der §§ 309 Nr. 7, 307 I, II, zu beachten sind. Des Weiteren finden die § 305 ff. im korporationsrechtlichen Bereich keine Anwendung
.

b. Geschäftsherrenhaftung nach § 831 I

aa. Gegenüber seinen Mitgliedern kann der Verein seine Geschäftsherrenhaftung aus 
§ 831 I grundsätzlich durch Satzung beschränken, § 40 gilt nicht für § 831. Auch hier gelten die Grenzen der Spezialvorschriften und die der allgemeinen Privatautonomie. Zu beachten ist, dass hier § 278 S. 2 keine Anwendung findet, da § 831 I keine Haftung für fremdes Verschulden des Gehilfen, sondern für eigenes Verschulden des Vereins betrifft. Somit gilt der allgemeine Rechtsgedanke des § 276 III
, wonach ein Haftungsausschluss für Vorsatz im Voraus unzulässig ist.

bb. Gegenüber Mitgliedern und außen stehenden Dritten ist eine individualvertragliche Begrenzung der Haftung möglich, wobei auch hier insbesondere die Grenzen der spezialgesetzlichen Normen und der §§ 138, 242 zu beachten sind.

cc. Ebenso wie die Haftung aus § 31 und aus § 278 S. 1 2. Var. kann die Geschäftsherrenhaftung nach § 831 I durch AGB beschränkt werden. Das zur Beschränkung der Haftung aus § 31 Gesagte gilt hier entsprechend
. 

C.
Die persönliche Haftung des Vorstands gegenüber Dritten

Die Haftung des Vereins für ein Fehlverhalten seiner Vorstandsmitglieder gemäß § 31 schließt weder eine persönliche Haftung dieser gegenüber Dritten aus, noch tritt sie an die Stelle der persönlichen Haftung
. Die persönliche Haftung des Schädigers besteht also im Grundsatz neben derjenigen des Vereins. Bei einem Eigendelikt eines Organwalters stellt § 31 damit einen Fall des gesetzlichen Schuldbeitritts dar. Da der Vorstand einen umfangreichen Aufgabenbereich besitzt, bleiben Fehlverhalten und die daraus resultierenden Schädigungen nicht aus. Somit kommt der Frage nach der persönlichen Haftung des Vorstandes gegenüber Dritten erhebliche Bedeutung zu.

I.
Deliktische Eigenhaftung der Vorstandsmitglieder

Begeht ein Organmitglied persönlich eine unerlaubte Handlung, so haftet es dem Geschädigten unmittelbar
. Es muss ihm den daraus entstandenen Schaden gem. § 823 I ersetzen. Die Verletzungshandlung kann dabei auch in einem Unterlassen bestehen
. Da das Mitgliedschaftsrecht eines Vereinsmitglieds als ein „sonstiges Recht“ i.S.d. § 823 I anerkannt ist
, führt die Verletzung eines solchen Rechtes durch den Vorstand zu einer persönlichen Schadenersatzpflicht nach § 823 I. Weiter macht sich ein Vorstandsmitglied schadenersatzpflichtig, wenn es gegen ein Schutzgesetz i.S.d. § 823 II verstößt oder einen Anderen in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise vorsätzlich schädigt (§ 826).

Nicht haften soll ein Vorstandsmitglied, wenn es ausschließlich in Vollzug eines ihn bindenden Beschlusses der Mitgliederversammlung gehandelt hat
. Hier sei der Vorstand nur ausführendes Organ und deshalb nicht persönlich verantwortlich
. Dagegen wird aber richtigerweise eingewandt, dass Beschlüsse der Mitgliederversammlung eines Vereins, die gegen das Gesetz oder die Satzung verstoßen, per se nichtig sind und demgemäß keine Bindungswirkung dem Vorstand gegenüber entfalten
. Eine Rechtmäßigkeitsprüfung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung kann dem Vorstand nicht erspart werden.

Tritt neben die persönliche deliktische Haftung des Vorstandsmitglieds die Haftung des Vereins wegen einer vorsätzlichen und widerrechtlichen Schadensverursachung eines Vorstandsmitglieds, so haften Vorstandsmitglied und Verein dem geschädigten Dritten als Gesamtschuldner (§§ 840 I, 421 ff.)
. Der Geschädigte hat also die Wahl, wen er in Anspruch nimmt (§ 421).

II.
Persönliche Verkehrspflichthaftung der Vorstandsmitglieder

Trifft den Verein ein Organisationsverschulden, so besteht auch eine persönliche Außenhaftung des Vorstands
. Dies wird mit einer Garantenstellung des Vorstandes für die ihm übertragenen organisatorischen Aufgaben begründet. Diese Ansicht ist allerdings nicht unumstritten
, jedoch würde hier eine Darstellung und Diskussion des Problems zu weit führen
.

III.
Persönliche Haftung im rechtsgeschäftlichen Bereich

Im rechtsgeschäftlichen Bereich wird eine Haftung des Vorstandsmitglieds regelmäßig ausscheiden, weil nur der Verein Vertragspartner des Dritten wird. Überschreitet ein Vorstandsmitglied seine Vertretungsmacht, so wird der Verein nach §§ 164 I 1, 177 I aus dem Rechtsgeschäft weder berechtigt noch verpflichtet. Bei verweigerter Genehmigung des Vereins trifft das Vorstandsmitglied die Haftung gem. § 179. 

Eine persönliche Außenhaftung der Vorstandsmitglieder aus c.i.c. 
(§§ 311 II Nr. 1, III, 241 II, 280 I) kommt unter engen Voraussetzungen in Betracht. So ist das Vorliegen eines unmittelbaren eigenen Interesses des Vertreters am Vertragsschluss
 oder die Inanspruchnahme besonderen persönlichen Vertrauens Voraussetzung. 

IV.
Steuerrechtliche Haftung

1. Gesetzliche Vertreter juristischer Personen haben deren steuerliche Pflichten zu erfüllen und insbesondere dafür zu sorgen, dass die Steuern aus Mitteln entrichtet werden, die sie verwalten (§ 34 I S. 1 AO). Der Vereinsvorstand als gesetzlicher Vertreter des Vereins (§ 26) hat damit sämtliche durch das Gesetz aufgegebenen steuerlichen Pflichten zu erfüllen. Die Vorstandsmitglieder haften dem Abgabengläubiger persönlich, soweit steuerliche Ansprüche gegen den Verein infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihnen auferlegten Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder erfüllt werden (vgl. §§ 34, 35, 69, 71, 191 AO)
.  

Diese Pflichten können vielfältig sein. So ist der Vorstand verpflichtet, gegenüber dem Finanzamt steuerliche Auskünfte zu erteilen (§ 93 AO) und den steuerlichen Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten (§§ 140-148 AO) nachzukommen. Des Weiteren muss der Sportverein als Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass Lohn- und Kirchensteuer von den Arbeitslöhnen der Arbeitnehmer einbehalten und an das zuständige Finanzamt abgeführt werden.

Ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten liegt vor, wenn der Vorstand den ihm obliegenden steuerlichen Pflichten nicht nachkommt oder im Falle einer Übertragung auf Dritte (z.B. Steuerberater oder Personalabrechnungsbüro) deren Tätigkeit nicht überwacht oder kontrolliert
. Dabei werden die Pflichtverletzung und das für die Haftung erforderliche Verschulden nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Vorstand nur ehrenamtlich für den Verein tätig ist
. Verfügt der Verein über mehrere Vorstandsmitglieder, so haften sie als Gesamtschuldner
. Macht sich der Vorstand einer vorsätzlichen Steuerhinterziehung schuldig, trifft ihn darüber hinaus die Haftung aus §§ 370, 374, 71 AO.

2. Eine Haftung bei unrichtigem Spendenabzug ergibt sich nur für den Verein. Das Organ kann im Regelfall nicht in Anspruch genommen werden
.

V.
Sozialversicherungsrechtliche Haftung

Werden vom Verein Arbeitnehmer beschäftigt, so haften die Vorstandsmitglieder nach 
§ 823 II i.V.m. § 266a I 14 I Nr. 1 StGB persönlich gegenüber dem Sozialversicherungsträger, wenn sie diesem Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung zumindest bedingt vorsätzlich vorenthalten
.

VI.
Haftung bei Insolvenz des Vereins

Die wachsende Kommerzialisierung und Professionalisierung im Sport zwingt die Vereine dazu, neben der sportlichen auch die wirtschaftliche Entwicklung im Auge zu behalten. Nach § 42 II 1 hat der Vereinsvorstand im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder der Überschuldung die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen
. Wird die Antragstellung verzögert oder unterlassen, so haften diejenigen Vorstandsmitglieder, denen ein Verschulden zur Last fällt, den Gläubigern nach § 42 II 2 für den daraus entstandenen Schaden als Gesamtschuldner. Dabei ist zwischen Altgläubigern
 und Neugläubigern
 zu unterscheiden. Bei Altgläubigern ist der Schadenersatz auf den sog. Quotenschaden
 begrenzt
. Neugläubigern ist Ersatz des negativen Interesses zu gewähren, d.h. sie sind so zu stellen, als hätten sie das Geschäft mit dem Verein nicht abgeschlossen
. Bedient sich der Vorstand kompetenten, externen Rates, so kann das Verschulden im Einzelfall entfallen, wenn dies auf einer fehlerhaften Beratung beruht
. 
VII.
Möglichkeiten der Haftungsbeschränkung

1. Beschränkung der Haftung durch Ressortverteilung

Diese Haftungsbegrenzung ist eng auszulegen, und bedeutet noch keine Aufhebung der Haftung
. So ist zwar nach weit überwiegender Meinung die Verantwortlichkeit des einzelnen Vorstandsmitglieds durch die Ressortverteilung grundsätzlich auf sein eigenes Sachgebiet beschränkt
. Dabei ist aber umstritten, ob und inwieweit die einzelnen Vorstandsmitglieder eine Überwachungspflicht der anderen Vorstandsmitglieder trifft
. 

Nach der Rechtsprechung des BFH
 treffe wegen des Grundsatzes der Gesamtverantwortung jedes Vorstandsmitglied die Pflicht zur Geschäftsführung im Ganzen. Im Ergebnis wäre damit jedes Vorstandsmitglied für die Erfüllung der steuerlichen Pflichten des Vereins verantwortlich, unabhängig davon, in welchem Umfang die Vorstandsmitglieder für den Verein tätig wären
. Die Ressortverteilung begrenze die Verantwortung aber insoweit, dass die anderen Vorstandsmitglieder lediglich eine Überwachungspflicht treffe
. 

Diejenigen im Schrifttum, die eine Überwachungspflicht grundsätzlich ablehnen
, verkennen jedoch den für den Vereinsvorstand fortgeltenden Grundsatz der Gesamtverantwortlichkeit. Aus diesem Grunde erscheint die Ansicht des BFH und die Reicherts
 überzeugender.

Da das Vereinsrecht eine Ressortverteilung nicht vorsieht, gilt das Prinzip der Gesamtverantwortung letztlich für alle Bereiche der vorstandsmäßigen Vereinsgeschäftsführung. Somit kann die Rechtsprechung des BFH auf die gesamte persönliche Außenhaftung von Vereinsvorstandsmitgliedern ausgedehnt werden.

Voraussetzung für die haftungsbeschränkende Wirkung der Ressortverteilung ist jedoch, dass diese klar, eindeutig und schriftlich erfolgt ist
. Einer Regelung in der Satzung oder eine satzungsmäßige Ermächtigung dazu braucht es allerdings nicht
.

Der Umfang der Überwachungspflicht hängt letztendlich immer vom Einzelfall ab. Nicht nötig ist jedenfalls, dass alle Vorstandsmitglieder ständig und umfassend über die Angelegenheiten aller Ressorts informiert werden. Eine generelle Kenntnis von der Art und Weise der Geschäftsführung der anderen Vorstandsmitglieder genügt. Nur wenn sich Verdachtsmomente für ein nicht ordnungsgemäß geführtes Ressort ergeben, verdichtet sich die Überwachungspflicht zu einer intensiven Kontrollpflicht.

2. Weitere Möglichkeiten der Haftungsbeschränkung

Eine Beschränkung der persönlichen Vorstandshaftung durch Satzung gegenüber außen stehenden Dritten, wie auch Vereinsmitgliedern gegenüber ist nicht möglich, da dies gegen allgemeine Verkehrsschutzinteressen verstößt
.

Einzelvertragliche Haftungsbeschränkungen zwischen Vorstandsmitgliedern und Dritten sind zwar möglich, jedoch werden sie in der Praxis kaum vorkommen. Auch eine „Haftungsbeschränkung zugunsten Dritter“ ist möglich, d.h. in einer Vereinbarung zwischen Verein und außenstehendem Dritten wird eine Beschränkung der persönlichen Außenhaftung der Vorstandsmitglieder beschlossen.

3. Grenzen der Haftungsbeschränkung

Eine Beschränkung der Haftung im Voraus wegen vorsätzlich begangener Handlungen ist nach § 276 III nicht möglich. Die Beschränkung bzw. die summenmäßige Begrenzung der Haftung für grobe und einfache Fahrlässigkeit ist zulässig, wobei dies unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls nicht gegen die §§ 138, 242 verstoßen darf.

D.
Die persönliche Haftung des Vorstands gegenüber dem Verein

Die persönliche Innenhaftung des Vorstandes richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften, da es im Vereinsrecht (§§ 21 ff.) keine speziellen Vorschriften zur Vorstandshaftung gibt
. Eine solche Haftung kann sich aus der Verletzung von Pflichten i.R.d. Anstellungsverhältnisses oder des organschaftlichen Rechtsverhältnisses ergeben
.

I.
Anstellungsverhältnis und organschaftliches Rechtsverhältnis

Ein organschaftliches Rechtsverhältnis entsteht, wenn das zuständige Organ (Mitgliederversammlung, §§ 27 I, 40) den Vorstand bestellt. Rechtsgrundlage zur Führung der Vereinsgeschäfte ist das organschaftliche Rechtsverhältnis. Die Rechte und Pflichten der organschaftlichen Geschäftsführung bestimmen sich gem. § 27 III nach den Vorschriften des Auftragsrechts (§§ 664 ff.), jedoch kann dies durch Satzungsregelung geändert werden.

Unter einem Anstellungsverhältnis (Anstellungsvertrag) versteht man das schuldrechtliche Rechtsverhältnis, das die Beziehung zwischen Körperschaft und Vorstand regelt
. Es muss nur abgeschlossen werden, wenn zwischen Vorstand und Körperschaft eine vom Auftragsrecht abweichende Regelung getroffen werden soll, insbesondere dann, wenn der Vorstand für seine Tätigkeit eine Vergütung erhält
. Hier sind dann die Regeln des Dienstvertragsrechts anzuwenden (§§ 675 I, 611 ff.). 

Grundsätzlich sind Anstellungs- und organschaftliches Rechtsverhältnis voneinander unabhängig, können aber durch Bedingung oder Befristung miteinander verknüpft werden
.

II.
Haftung für pflichtwidrige Geschäftsführung - mögliche Pflichtverletzungen

Für schuldhafte, pflichtwidrige Geschäftsführungsmaßnahmen haftet das Vorstandsmitglied aus dem organschaftlichen Rechtsverhältnis wie auch aus dem Anstellungsverhältnis nach den §§ 280 I, III, 281-283
. Es besteht insoweit Anspruchskonkurrenz. Des Weiteren haftet der Verein aus Delikt nach den allgemeinen Haftungsregeln. Der Vorstand hat seine Aufgaben mit der Sorgfalt eines ordentlichen Sachwalters für den Verein zu erfüllen. Allgemein lässt sich sagen, dass diese Sorgfalt nicht gegeben ist, wenn der Verein kraft der Zurechnungsnorm des § 31 für das Verhalten des Vorstandes einem Dritten gegenüber Haften muss
. So muss der Vorstand die einschlägigen Gesetze, behördliche bzw. gerichtliche Anordnungen, die Satzung, vorhandenes satzungsnachrangiges Vereinsrecht sowie die Einzelanweisungen der Mitgliederversammlung beachten. Ebenfalls müssen die Vorstandsmitglieder die Rechtspflichten
, die den Verein als juristische Person treffen, erfüllen. Auch eine Amtsniederlegung oder Kündigung zur Unzeit kann ohne wichtigen Grund eine schadensersatzauslösende Pflichtverletzung darstellen
. So haftet das Vorstandsmitglied im Falle einer unentgeltlichen Geschäftsbesorgung gemäß 
§ 671 II 2 analog, bei einem auf entgeltliche Geschäftsbesorgung gerichteten Dienstvertrag nach §§ 621, 626, 627 (analog). Das Überschreiten der Geschäftsführungsbefugnisse eines Vorstandsmitglieds kann ebenfalls zu einem Schadensersatzanspruch führen. Dabei kann, wenn dies durch die Satzung oder einen Vorstandsbeschluss geregelt ist, die Geschäftsführungsbefugnis im Innenverhältnis von der Vertretungsmacht im Außenverhältnis abweichen
. Ein weiterer wichtiger Haftungspunkt darf nicht übersehen werden. Begeht ein Vorstandsmitglied eine unerlaubte Handlung einem Dritten gegenüber, so haften Verein und das Vorstandsmitglied dem Geschädigten als Gesamtschuldner. Im Innenverhältnis ist nun das Organ dem Verein bei Delikten kraft Gesetzes (§ 840 II, analog), sonst nach Maßgabe des Anstellungsverhältnisses oder den Vorschriften über den Auftrag ausgleichspflichtig
.

Darüber hinaus trifft die Vorstandsmitglieder die Pflicht, den gesetzten Vereinszweck zu verwirklichen, sowie eine Treuepflicht, die in Loyalität, Förderung und Rücksichtnahme ihren Ausdruck findet
.

Sind mehrere Vorstandsmitglieder für eine pflichtwidrige Schädigung verantwortlich, so haften sie dem Verein als Gesamtschuldner (§§ 421 ff.).

III.
Möglichkeiten der Haftungsbeschränkung

1.
Haftungsbeschränkung durch Übertragung arbeitsrechtlicher Grundsätze

Im Arbeitsrecht wurde festgestellt, dass Arbeitnehmer bei schuldhaften Verstößen gegen Pflichten aus dem Arbeitsvertrag durch eine unbeschränkte Haftung gegenüber Dritten oder ihrem Arbeitgeber wirtschaftlich unzumutbaren Risiken ausgesetzt wären. Deshalb soll der Arbeitnehmer für leichte Fahrlässigkeit gar nicht, für mittlere Fahrlässigkeit teilweise und nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz ganz haften. 

Es wird nun vorgeschlagen, diese Grundsätze entsprechend auf die Vorstandsmitglieder von Vereinen anzuwenden
. Somit ergäbe sich mittelbar eine Haftungsbeschränkung zugunsten von Vorstandsmitgliedern und Vereinsrepräsentanten Dritten gegenüber.

Bei einer normalen (typischen) Tätigkeit von Vorstandsmitgliedern und Vereinsrepräsentanten kommt die Anwendung der Grundsätze bei betrieblich veranlasster Arbeitsleistung (arbeitsrechtliche Grundsätze) nach der Rechtsprechung nicht in Betracht
. Dies ergebe sich auch aus dem Sinn und Zweck der An- und Bestellung eines Vorstandsmitglieds, dessen Aufgabe es sei, Schwierigkeiten und Risiken bei der Leitung eines Vereins zu beherrschen
. Es stellt sich aber die Frage, was für eine über die normale Vorstandstätigkeit hinausgehende Tätigkeit gelten soll. 

So lehnen einige jegliche analoge Anwendung der arbeitsrechtlichen Grundsätze ab
, wohingegen andere außerhalb der typischen Pflichten, wenn das Vorstandsmitglied also z.B. aufgrund eines Dienstvertrages tätig werde und eine arbeitnehmerähnliche Stellung einnehme, die Grundsätze bei betrieblich veranlasster Arbeitsleistung anwenden wollen
. Schließlich wird noch vertreten, die arbeitsrechtlichen Grundsätze entsprechend auf Vorstandsmitglieder anzuwenden, wenn diese ehrenamtlich tätig sind
.

Die letzte Ansicht ergibt sich aus dem Fehlverständnis eines BGH-Urteils seitens Haddings, auf welches sich dieser bei seiner Begründung beruft. So bezog sich der Fall des BGH
 weder auf Repräsentanten noch Organe des Vereins, sondern lediglich auf ehrenamtlich tätige Vereinsmitglieder. 

Aber auch allgemein passen die arbeitsrechtlichen Grundsätze nicht für Vorstandsmitglieder oder Repräsentanten. So besitzt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer gegenüber ein umfangreiches Weisungsrecht. Dies ist bei Mitgliedern des Vereinsvorstandes anders. Zwar sind auch sie an Weisungen der Mitgliederversammlung gebunden, aber zum einen ist dieses Weisungsrecht weniger umfangreich als das des Arbeitgebers, zum anderen verfügen die Mitglieder des Vereinsvorstandes bei der Geschäftsführung auch über einen weitgehenden Ermessensspielraum
. Somit scheidet eine Haftungsbegrenzung/-milderung durch die Grundsätze der Arbeitnehmerhaftung aus.

2. Weitere Möglichkeiten der Haftungserleichterung

a. Für ehrenamtliche Vorstandsmitglieder besteht die Möglichkeit der Haftungsbeschränkung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit gem. §§ 300 I, 521, 599, 680, 968 analog, wenn sie außerhalb ihrer normalen (typischen) Pflichten tätig werden. 

b. Zufallsschäden, d.h. Schäden, bei denen weder Verein noch Vorstandsmitglied ein Verschulden trifft, werden dem Vorstandsmitglied im Zuge einer Haftungsfreistellung über § 670 vom Verein ersetzt
.

c. Ist ein Vorstandsmitglied für den Schaden mitverantwortlich, so ist zu differenzieren. Bei entgeltlich tätigen Vorstandsmitgliedern kann in deren Vergütung auch ein gewisser Ausgleich für die Haftung gesehen werden, sodass kein Ausgleichsanspruch gegenüber dem Verein besteht
. Ist das Vorstandsmitglied hingegen unentgeltlich tätig, so hat es einen Anspruch über §§ 27 III, 670 auf Ersatz des Schadens, wobei der Anspruch nach 
§ 254 entsprechend zu kürzen ist
.

Allgemeine nicht auftragsspezifische Gefahren, wie das allgemeine Lebensrisiko, muss der Beauftragte (Vorstandsmitglied) selbst tragen
.

3. Mögliche Haftungsbeschränkungen und ihre Grenzen

Mangels entgegenstehender gesetzlicher Regelung kann die Haftung der Vorstandsmitglieder gegenüber dem Verein (Innenhaftung) abbedungen werden.

a. Eine Beschränkung der Innenhaftung durch Satzung ist grundsätzlich zulässig
. Sie verstößt auch nicht gegen § 40, da sich dieser nur auf § 31 bezieht.

b. Ebenfalls möglich ist die Vereinbarung einer Haftungsbeschränkung zugunsten des Vorstandes im Anstellungsvertrag
. Dabei stellt sich die Frage, ob solch eine Haftungsbeschränkung auch für das organschaftliche Rechtsverhältnis gilt, da durch die Bestellung (organschaftliches Rechtsverhältnis) und Anstellung zwei verschiedene Rechtsverhältnisse begründet werden. Die Rechte und Pflichten des Vorstandsmitglieds ergeben sich jedoch erst, wenn beide Rechtsverhältnisse zusammen betrachtet werden. Wird nun von den Parteien vereinbart, dass die Haftung im Anstellungsvertrag beschränkt werden soll, so ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sich die Haftungsbeschränkung auch auf das organschaftliche Verhältnis erstreckt
.

c. Auch hier gelten die allgemeinen Grenzen für einen Haftungsausschluss. So kann die Haftung für vorsätzliches Handeln gem. § 276 III nicht im Voraus ausgeschlossen werden. Weiter ist bei grundsätzlich zulässigen Haftungsbeschränkungen eine umfassende Interessenabwägung im Einzelfall erforderlich.

d. Durch Ressortverteilung, kann die Haftung grundsätzlich auch gegenüber dem Verein beschränkt werden, wobei die Vorstandsmitglieder aus dem Prinzip der Gesamtverantwortung eine Überwachungspflicht der ihnen nicht zugewiesenen Ressorts trifft. Das Prinzip der Gesamtverantwortung gilt sowohl Dritten als auch dem Verein gegenüber.

E
Schlussbemerkung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Haftungsrisiko von Vorstandsmitgliedern in Vereinen nicht zu unterschätzen ist. So können sich erhebliche Haftungsrisiken gegenüber Dritten aber auch gegenüber dem Verein selbst ergeben. Besonders deutlich wird das an der strengen steuerlichen Haftung. So kommt es oft zu erheblichen nachträglichen Steuerforderungen, deren Ursachen auf Sachverhalten beruhen, die in ihren steuerlichen Auswirkungen durch den Vereinsvorstand nicht erkannt, fehlerhaft beurteilt oder auch gar nicht bekannt waren
. Dies zeigen auch besonders drastische Beispiele in der Vergangenheit. So wurde ein Vorstandsmitglied eines Vereins wegen rückständiger Steuerschulden im Wege eines Haftungsbescheids auf Zahlung von rund 45.000 € persönlich in Anspruch genommen
. In einem anderen Fall hat das OLG Köln
 den Gläubigern Schadensersatzansprüche gegen den Vorstandsvorsitzenden wegen nicht rechtzeitiger Stellung des Insolvenzantrages in Höhe von ca. 29.000 € zugesprochen. Folgenschwer für einen Vereinsvorstand ist auch die Tatsache, dass das nebenberufliche, ehrenamtliche und unentgeltliche Handeln für einen gemeinnützigen Verein keinen Entlastungsgrund darstellt
. Dieser Umstand fördert natürlich nicht gerade die Bereitschaft zur Übernahme von Vorstands- und Leitungsposten in einem Verein. Dies könnte insbesondere für kleinere und mittlere Vereine zum Problem werden, da sich diese eine Vergütung des Vorstandes oftmals nicht leisten können und auf ehrenamtliches Engagement angewiesen sind. Der jetzige Zustand, dass die doch beträchtlichen persönlichen Haftungsrisiken eines Vorstandsamtes kaum bekannt sind, ist jedoch keine Lösung. Eine gezielte Aufklärung über die Risiken ist notwendig, genauso wie Möglichkeiten der Haftungsbeschränkung aufgezeigt werden müssen. In diesem Zusammenhang ist auch über die Versicherung des Restrisikos nachzudenken. Nur so kann die Bereitschaft zur Übernahme eines (ehrenamtlichen) Vorstandsamtes gestärkt werden und gleichzeitig kann verhindert werden, dass es zu äußerst unangenehmen Überraschungen kommt.

� So Märkle/Alber im Vorwort zur 11. Aufl., sich berufend auf Zahlen des DSB.


� Vgl. etwa Brehm Rn. 668.


� Alle §§ ohne Gesetzesangabe sind im Folgenden solche des BGB.


� Vgl. Sauter/Schweyer/Waldner Rn. 43.


� K. Schmidt § 23 III 2. (S. 670). 


� Sauter/Schweyer/Waldner Rn. 47.


� Vgl. Motive I S. 102 ff.


� Vgl. Soergel/Hadding § 31 Rn.1; Palandt/Heinrichs § 31 Rn. 2.


� Vgl. BGHZ 99, 298, 302.


� Altmeppen NJW 1996, 1017, 1023 f.


� Unter einem faktischen Vorstand versteht man eine Person, die das Vorstandsamt ausübt, ohne ordentlich dazu bestellt zu sein.


� Heermann/Götze S. 50.


� Reichert Rn. 1887.


� BGHZ 49, 19, 21.


� Soergel/Hadding § 30 Rn. 1.


� Sauter/Schweyer/Waldner Rn. 292.


� So Küpperfahrenberg, mit einer ausführlichen und überzeugenden Begründung, S. 25 ff.


� LM BGB § 167 Nr. 39 = NJW 1998, 1854. In dieser Entscheidung ging es um die Haftung eines Wirtschaftsberatungs- und Finanzbetreuungsunternehmens für einen als selbstständigen Handelsvertreter tätigen Außendienstmitarbeiter aus § 31 (analog).


� So Reuter in MünchKomm/Reuter § 31 Rn. 20.


� ders.


� Heermann/Götze S. 52.


� So die ganz h.M.: vgl. etwa Reichert Rn. 1890; Staudinger/Weick § 31 Rn. 38.


� Siehe mehr dazu unter B.I.1.a. (S. 2).


� BGHZ 49, 19, 23.


� Vgl. Sauter/Schweyer/Waldner Rn. 290.


� BGH LM Nr. 13 zu § 31 = MDR 1959, 202, 203.


� Vgl. Soergel/Hadding § 31 Rn. 26.


� Vgl. BGHZ 90, 92, 95; Jauernig/Jauernig § 31 Rn. 6.


� So MünchKomm/Reuter § 31 Rn. 40.


� Vgl. Heermann/Götze S.54.


� So MünchKomm/Reuter § 31 Rn. 41; K. Schmidt GesR § 10 IV 4 (S. 278 ff.).


� Vgl. Küpperfahrenberg S. 55.


� Vgl. PHBSportR/Fritzweiler Kap. 3 Rn. 64 ff., mit umfangreichen Nachweisen für die einzelnen Sportarten.


� BGH NJW 1998, 1159; SpuRt 2001, 69.


� Beispiel dafür ist die Gefahr, dass während des Eishockeyspiels ein Puck in die Zuschauerränge „abirrt“, was durch geeignete Schutzwände hätte verhindert werden können (vgl. BGH NJW 1984, 801), oder die Pflicht des Fußballvereins, dass Mitglieder beim Training,  z.B. durch Rasenkantensteine als Feldbegrenzung, nicht erhöhten Gefahren ausgesetzt werden  (vgl. OLG Hamm, SpuRt 1999, 245 f.).


� Hier sind die berufsspezifischen Verkehrspflichten gemeint, d.h. von demjenigen, der eine Aufgabe übernimmt kann erwartet werden, dass er die damit verbundenen Gefahren für Dritte abwendet.


� Vgl. Altmeppen ZIP 1995, 881, 882.


� Vgl. Kleindiek S. 204.


� Vgl. Brüggemeier AcP 191, 33, 39.


� Vgl. MünchKomm/Reuter § 31 Rn. 30.


� Vgl. HK–BGB/Staudinger § 831 Rn. 7.


� Vgl. Heermann/Götze S. 35.


� Vgl. MünchKomm/Reuter § 31 Rn. 29, Staudinger/Weick § 31 Rn. 7.


� So auch AK/Ott § 31 Rn. 13.


� Vgl. Reichert Rn. 1897.


� Vgl. BGHZ 17, 214, 220 f.


� Vgl. Reichert Rn. 1897.


� Vgl. Heermann/Götze S. 55.


� Vgl. Reichert Rn. 1912; Palandt/Heinrichs § 278 Rn. 6.


� Vgl. AK/Ott § 31 Rn. 1, 18.


� Soergel/Hadding § 31 Rn. 4.


� Larenz/Wolf BGB AT § 10 Rn. 95.


� Vgl. BGHZ 89, 153 ff; OLG Stuttgart SpuRt 2004, S. 31 ff.


� Vgl. BGHZ 89, 153 ff; Eisele, S. 21.


� PHBSportR/Fritzweiler Kap. 7 Rn. 136 ff.


� Märkle/Alber S. 89.


� Vgl. Palandt/Heinrichs § 31 Rn. 4; Staudinger/Weick § 31 Rn. 50.


� Für eine mögliche Beschränkung: LG Karlsruhe VersR 1987, 1023; Reichert Rn.1963, 1967a; Sauter/Schweyer/Waldner Rn. 291.


� Reichert Rn. 1963.


� So LG Karlsruhe VersR 1987, 1023, 1024.


� So Küpperfahrenberg  S. 111/112, am Bsp. eines Prüfungsverbands einer Genossenschaft.


� Erman/H.P.Westermann § 31 Rn. 2.


� Palandt/Heinrichs § 276 Rn. 35.


� Staudinger/Löwisch § 276 Rn. 112.


� Vgl. BGH NJW 1992, 907, 908.


� Palandt/Heinrichs § 254 Rn. 70 f.


� BGH NJW 1989, 3276.


� Palandt/Heinrichs § 254 Rn. 71.


� Vgl. Soergel/Zeuner vor § 823 Rn. 43.


� Vgl. BGHZ 103, 219 = NJW 1988, 1729; noch zur Anwendbarkeit des AGBG und des § 23 I AGBG.


� BGH a.a.O.; Reichert Rn. 1970.


� Palandt/Heinrichs § 309 Rn. 41; BGH 100, 184 (noch zu § 11 Nr. 7 AGBG).


� Küpperfahrenberg S. 152 m.w.N.


� So soll etwa bei sog. Kardinalspflichten (alle wesentlichen Rechte und Pflichten bei einem Vertrag) (vgl. BGH 89, 363, 367), bei einem Verstoß gegen das Transparenzgebot des § 307 I 2, oder wenn der Verein als Verwender besonderes Vertrauen in Anspruch genommen hat (vgl. BGH NJW-RR 1986, 272) die Haftung für einfache Fahrlässigkeit in der Regel nicht ausgeschlossen werden können.


� Palandt/Heinrichs vor § 307 Rn. 8, § 309 Rn. 47.


� Vgl. LG Bremen NJW-RR 1998, 1080.


� Vgl. Soergel/Hadding vor § 21 Rn. 79.


� Hier findet eine richterliche Inhaltskontrolle statt. Vgl. Palandt/Heinrichs § 25 Rn. 9.


� Palandt/Heinrichs § 25 Rn. 5.


� Reichert Rn. 1913.


� Vgl. unter B.IV.1.c. (S. 11/12).


� § 276 III gilt nur bei Sonderrechtsverhältnissen unmittelbar, als allg. Rechtsgedanke aber auch für die deliktische Haftung.


� Vgl. unter B.IV.1.c. (S. 12).


� RG JW 1924, 1155, 1156 f.; BGH NJW 1971, 1358; MünchKomm/Reuter § 31 Rn. 43.


� Vgl. BGH NJW 1990, 976, 977; Reichert Rn. 1906.


� Z.B. Trotz Kenntnis, dass aus dem Vereinsbereich Rechtsgüter Dritter gefährdet werden, unterlässt der Vorstand Maßnahmen zum Schutz dieser. Vgl. BGH VersR 1960 421, 423.


� Vgl. BGHZ 110, 323 = NJW 1990 2877, 2879.


� So BGHZ 110, 323.


� BGHZ 110, 323; Sauter/Schweyer/Waldner Rn. 335a.


� Götz/Götz JuS 1995, 106, 110.


� Jauerning/Jauerning § 31 Rn. 1; Heermann/Götze S. 62.


� BGHZ 13, 189, 202 f.


� Vgl. nur Heermann/Götze S. 62, die hier berechtigte Zweifel geltend machen.


� Vgl. allgemein zu diesem Themenkreis die sog. „Baustoffentscheidung“ des BGH: BGHZ 109, 297.


� BGHZ 126, 181.


� Vgl. BFHE 186, 132, 136 ff. = NJW 1998 3374 ff.= DStR 1998 1423 ff.; Pudell/Ernst SpuRt 1998, 233 f.


� Vgl. BFH DStR 1998, 1425.


� Vgl. BFH DStR 1998, 1424.


� Vgl. BFH DStR 1998, 1425.


� Vgl. Märkle/Alber S. 89, die dies mit der Auffassung der Finanzverwaltung begründen.


� Vgl. zur identischen Rechtslage bei GmbH-Geschäftsführern, Lutter/Hommelhoff GmbHG �§ 43 Rn. 51.


� Wann Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung vorliegt, vgl. §§ 17 II 1, 19 II 1 InsO.


� D.h. bei Eintritt der Insolvenzreife schon Gläubiger.


� D.h. ihre Forderungen sind erst nach der Insolvenzreife entstanden.


� Derjenige Betrag, um den sich die Insolvenzquote wegen der verspäteten Insolvenz-Antragsstellung verringert.


� Vgl. Heermann/Götze S. 62.


� Soergel/Hadding § 42 Rn. 12.


� Vgl. Haas SpuRt 1999, 1, 3.


� Vgl. Schießl SpuRt 2004, 53, 54.


� Vgl. MünchKomm/Reuter § 27 Rn. 40; Soergel/Hadding § 27 Rn. 23.


� Gegen eine solche Pflicht: Soergel/Hadding § 27 Rn. 23; Sauter/Schweyer/Waldner Rn. 250. Dafür: Reichert Rn. 1493.


� Vgl. BFH NV 1998, 1460 f.; BFHE 186, 132, 137 ff.


� Vgl. BFH DStR 1998, 1425.


� Bei steuerlichen Pflichten wird das Vorstandsmitglied gem. § 191 (Ermessensentscheidung!) in Anspruch genommen, das für die steuerlichen Pflichten zuständig war.Vgl. dazu Pudell/Ernst SpuRt 1998, 233, 234.


� Vgl. Soergel/Hadding § 27 Rn. 23; Sauter/Schweyer/Waldner Rn. 250.


� Reichert Rn. 1493.


� Vgl. BFH NV 1998, 1460, 1461.


� So MünchKomm/Reuter § 27 Rn. 40; a.A. Sauter/Schweyer/Waldner Rn. 250.


� Heermann/Götze S. 64; Küpperfahrenberg S. 237.


� Vgl. Reichert Rn. 1923.


� Vgl. Heermann/Götze S. 68.


� Vgl. Soergel/Hadding § 27 Rn. 12.


� Eine solche Vergütung muss aber von der Satzung zugelassen sein, vgl. Sauter/Schweyer/Waldner Rn. 262.


� Vgl. Soergel/Hadding § 27 Rn. 13.


� Reichert Rn. 1923; Soergel/Hadding § 27 Rn. 23; beide vor Schuldrechtsmodernisierung: pFV.


� Vgl. Reichert Rn. 1927.


� Diese können sowohl privatrechtlicher (Erfüllung von Verträgen) wie auch öffentlich-rechtlicher (steuerliche- und sozialversicherungsrechtliche Pflichten) Natur sein.


� Vgl. Sauter/Schweyer/Waldner Rn. 274.


� Vgl. MünchKomm/Reuter § 26 Rn. 3 f.


� Soergel/Hadding § 31 Rn. 28; MünchKomm/Reuter § 31 Rn. 43.


� Vgl. Reichert Rn. 1929.


� Vgl. Soergel/Hadding § 27 Rn. 23; Sauter/Schweyer/Waldner Rn. 278; K. Schmidt GesR § 14 V 1 (S. 426). Die Vorschläge unterscheiden sich jedoch bezüglich des Umfangs der Übertragbarkeit.


� BGH, WM 1975, 467.	


� BGH 89, 153, 159 = NJW 1984, 789 ff.


� MünchKomm/Reuter § 27 Rn. 39.


� So z.B. Sauter/Schweyer/Waldner Rn. 278; Reichert Rn. 1965.


� Soergel/Hadding § 27 Rn. 23.


� Vgl. BGH 89, 153, 159 = NJW 1984, 789 ff.


� Vgl. Küpperfahrenberg S. 264.


� Vgl. Staudinger/Wittmann § 670 Rn. 15.


� Vgl. MünchKomm/Seiler § 670 Rn. 17, allgemein zu entgeltlichen Geschäftsbesorgungsverträgen.


� Vgl. Küpperfahrenberg S. 273


� Vgl. Staudinger/Wittmann § 670 Rn. 16.


� Reichert Rn. 1907.


� Linnenbrink SpuRt 2000, 55, 56.


� Dies ergibt sich aus der Überlegung, dass eine Haftungsbeschränkung die gesamte Rechtsstellung des Vorstandes erfassen soll. Allerdings ist eine ausdrückliche Haftungsbeschränkung nur auf das Anstellungsverhältnis möglich.


� Vgl. Pudell/Ernst SpuRt 1998, 233, 234.


� Vgl. zu diesem Fall BFH NV 1998 1460 f. (Angaben in DM).


� OLG Köln WM 1998, 1043.


� So auch Schießl SpuRt 2004, 53, 55.
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